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1. Gegenstand der Untersuchung 

Nach dem Gesetz über eine Soforthilfe für Letztverbraucher von leitungsgebundenem Erdgas und 
Kunden von Wärme (Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz vom 15. November 2022 - EWSG)1 ist eine 
einmalige Entlastung für die Lieferung von Erdgas und Wärme an Letztverbraucher für den Mo-
nat Dezember 2022 vorgesehen. Diese sogenannte Dezember-Soforthilfe ist eine finanzielle Brü-
cke, bis ab 2023 die sogenannte Gaspreisbremse greift (siehe dazu noch 3.). Diese Entlastung soll 
zum „sozialgerechten Ausgleich“ der Entlasteten untereinander der Einkommensteuer unterlie-
gen, wenn das Einkommen der Steuerpflichtigen so hoch ist, dass zugleich der Solidaritätszu-
schlag nach dem Solidaritätszuschlaggesetz (SolZG) zu erheben ist.2 Gesetzlich geregelt wird die 
Steuerpflicht der Dezember-Soforthilfe durch §§ 123 bis 126 Einkommensteuergesetz (EStG),3 
wonach die Entlastung zu sonstigen Einkünften führt (dazu nachfolgend 2.). 

Die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe wurde also – in Anlehnung an den Solidaritätszu-
schlag – auf Steuerpflichtige mit vergleichsweise hohen Einkünften beschränkt. Dies kann sich 
bei der Zusammenveranlagung von verheirateten oder verpartnerten Steuerpflichtigen in be-
stimmten Konstellationen im Vergleich zur Einzelveranlagung nachteilig auswirken, wenn der 
Ehegatte mit keinem oder niedrigem Einkommen die Entlastung erhält, während der andere Ehe-
gatte ein hohes Einkommen erzielt.4 Dann kann die Entlastung infolge der Zusammenveranla-
gung steuerpflichtig werden, wie das folgende Beispiel zeigt:5 

  Ehegatten A und B erwirtschaften zusammen ein zu versteuerndes Einkommen über 208.018 
Euro. Das gesamte Einkommen stammt aus der Tätigkeit von A. Die Entlastungen nach dem 
EWSG (Dezember-Soforthilfe) bezieht B. Nur bezogen auf §§ 123, 124 EStG ist es vorteilhaft, 
wenn A und B sich einzeln veranlagen lassen. Dem zu versteuernden Einkommen von A ist 
dann keine Entlastung hinzuzurechnen. Dem zu versteuernden Einkommen von B ist mangels 
Überschreitens der Einkommensgrenzen in § 124 EStG ebenfalls kein Teil der bezogenen Ent-
lastungen hinzuzurechnen. Bei Zusammenveranlagung wäre dem zu versteuernden Einkom-
men jedoch die gesamte erhaltene Entlastung hinzuzurechnen. 

In vergleichbaren Konstellationen eines gemeinsam in einer Wohnung lebenden Ehepaares fällt 
die Besteuerung bei Zusammenveranlagung höher aus als bei einem nicht verheirateten Paar bei 
Einzelveranlagung, wenn die Entlastung bei demjenigen Partner mit dem geringeren Einkommen 
anfällt, weil dieser Mieter der gemeinsamen Wohnung bzw. Vertragspartner des Erdgaslieferan-
ten ist. Untersucht wird im Folgenden, ob dies mit Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz (GG) vereinbar ist. 

                                     

1 BGBl. I 2022, 2035. 

2 So die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 20/4373, S. 17, 24, und bereits der Vorschlag der „ExpertInnen-Kommis-
sion Gas und Wärme“ aus ihrem Abschlussbericht „Sicher durch den Winter“ vom 31.10.2022 
(https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.pdf?__blob=publication-
File&v=6). 

3 Eingefügt durch Art. 1 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16.12.2022, BGBl. I 2022, 2294. 

4 Siehe Broer, DStZ 2023, 42, 44 ff. 

5 Weitgehend wörtlich übernommen von Horstmann, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, 166. EL Februar 
2023, EStG, § 124 Rn. 7. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Dazu wird zunächst die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe dargestellt (dazu nachfolgend 2.) 
und kurz auf Pläne zur Abschaffung der Besteuerung eingegangen (dazu nachfolgend 3.). Im An-
schluss wird die Besteuerung von Ehegatten dargestellt (dazu nachfolgend 4.). Sodann werden 
die Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 GG für die Besteuerung erläutert (dazu nachfolgend 5.) und ge-
prüft, ob die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe mit diesen Vorgaben vereinbar ist (dazu nach-
folgend 6.). 

2. Besteuerung der Dezember-Soforthilfe 

Nach § 123 Abs. 1 EStG unterliegen die im Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz (EWSG) benannten 
Entlastungen der Besteuerung. Wenn die Entlastungen bereits nach allgemeinen Grundsätzen zu 
den Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EStG gehören, werden sie nach den für diese 
Einkünfte geltenden Regeln versteuert, zum Beispiel als Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 
EStG) oder aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG).6 Anderenfalls wird die Zugehörigkeit 
der Entlastungen zu der Einkunftsart der sonstigen Einkünfte, genauer zu den sonstigen Leistun-
gen nach § 22 Nr. 3 Satz 1 EStG angeordnet, um Besteuerungslücken zu vermeiden. Nach § 123 
Abs. 2 EStG sind nur diese Entlastungen, die Steuerpflichtige in ihrem Privatbereich bezogen ha-
ben und die deswegen nach § 123 Abs. 1 EStG zu den sonstigen Einkünften gehören, nach beson-
deren Regelungen zu versteuern, die den sozialen Ausgleich sicherstellen sollen (siehe 1.). Diese 
Entlastungen sind erst dann anteiliger oder vollständiger Teil des zu versteuernden Einkommens, 
wenn die in § 124 EStG definierten Grenzen erreicht sind. Darin ist eine Milderungszone zum 
Übergang in die Besteuerung vorgesehen, die sich am Einstieg zur Pflicht orientiert, einen Solida-
ritätszuschlag nach dem SolzG zu entrichten. Die Höhe der zu versteuernden Entlastungen ergibt 
sich aus den Abrechnungen der Lieferanten nach dem EWSG. Für den steuerlichen Zufluss der 
Entlastungen ist der Veranlagungszeitraum maßgebend, in dem die Endabrechnungen erteilt wer-
den (§ 125 EStG). Der Zufluss erfolgt daher in aller Regel erst im Kalenderjahr 2023, so dass die 
Entlastung erst im Besteuerungsverfahren für die Einkommensteuer 2023 zu erfassen ist. Durch 
die Besteuerung wird ein Teil der Entlastung von den besonders Leistungsfähigen zurückgeholt. 
Das Steuerrecht wird damit zum Instrument der korrigierenden Subventionspolitik.7 

3. Hinweise zur Besteuerung weiterer Entlastungen 

Die Besteuerung nach §§ 123 ff. EStG gilt ausdrücklich nur für die Dezember-Soforthilfe und 
nicht für die weiteren Entlastungen, die nach dem Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für 
leitungsgebundenes Erdgas und Wärme (Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz vom 20. Dezember 

                                     

6 Siehe zu den denkbaren Einkunftsarten die Ausarbeitung „Unterschiede bei der geplanten Besteuerung der Ent-
lastungen aufgrund der Gaspreisbremse und der Strompreisbremse - Rechtfertigung einer möglichen Ungleich-
behandlung“ vom 23.2.2023, WD 4 - 3000 - 11/23, Ziffer 3 (https://www.bundestag.de/re-
source/blob/943066/84c26b1da4bd0c05e0043a24655fdf84/WD-4-011-23-pdf-data.pdf).  

7 Siehe dazu aus verfassungsrechtlicher Sicht die Ausarbeitung „Verfassungsmäßigkeit der geplanten Besteuerung 
der Entlastungen nach dem Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme 
(Gaspreisbremse) - Vereinbarkeit mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG)“ vom 27.1.2023, WD 4 
- 3000 - 114/22, Ziffer 4 (https://www.bundestag.de/re-
source/blob/935938/f62381cbf02401e4ee3c13c56eb69443/WD-4-114-22-pdf-data.pdf).  

https://www.bundestag.de/resource/blob/943066/84c26b1da4bd0c05e0043a24655fdf84/WD-4-011-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/943066/84c26b1da4bd0c05e0043a24655fdf84/WD-4-011-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/935938/f62381cbf02401e4ee3c13c56eb69443/WD-4-114-22-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/935938/f62381cbf02401e4ee3c13c56eb69443/WD-4-114-22-pdf-data.pdf
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2022 – EWPBG)8 vorgesehen sind (Gaspreisbremse). Zwar sollen nach den Vorstellungen des Ge-
setzgebers auch diese Entlastungen nach einem ähnlichen Muster einkommensteuerpflichtig 
sein.9 Die beabsichtigte Besteuerung ist bisher jedoch noch nicht umgesetzt worden. Gleiches gilt 
für die Entlastungen aufgrund des Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Än-
derung weiterer energierechtlicher Bestimmungen (Strompreisbremsegesetz vom 20. Dezember 
2022 – StromPBG, Strompreisbremse).10 

Laut Pressemeldungen will die Regierungskoalition auf die Besteuerung der Dezember-Sofort-
hilfe und darüber hinaus der Gas- und Strompreisbremse verzichten. Gründe dafür sollen die er-
freuliche Entwicklung der Preise und vor allem der mit der Besteuerung verbundene Verwal-
tungsaufwand sein, der außer Verhältnis zu den erwarteten Einnahmen stehen soll. Dies habe der 
Bundesminister der Finanzen gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geäußert.11 Mit der 
Besteuerung ist ein erhebliches Vollzugsproblem verbunden, weil die gewährten Entlastungen 
einem bestimmten Steuerpflichtigen zugeordnet werden müssen.12 Zur Umsetzung dieses Vor-
schlags müssten die für die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe geltenden §§ 123 ff. EStG auf-
gehoben werden. Die weiteren Ausführungen stehen also unter dem Vorbehalt, dass die Besteue-
rung tatsächlich erfolgt. 

4. Einkommensbesteuerung von Ehegatten: Wahlrecht zur Zusammenveranlagung 

Nach dem Grundsatz der Individualbesteuerung wird jeder Steuerpflichtige einzeln veranlagt 
und besteuert (Einzelveranlagung, § 25 Abs. 1 EStG). Verheiratete und nicht dauernd getrennt le-
bende Ehegatten können zwischen der Einzel- und der Zusammenveranlagung wählen (Wahl-
recht gemäß § 26 Abs. 1 EStG). Dies gilt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften (§ 2 Abs. 8 
EStG). Rechtsfolge der Zusammenveranlagung ist das Splitting-Verfahren. Danach beträgt die ta-
rifliche Einkommensteuer das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemein-
sam zu versteuernden Einkommens ergibt (§ 32a Abs. 5 EStG). Die Zusammenveranlagung von 
Ehegatten berücksichtigt die Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft, an der beide Eheleute bei 
einer intakten Ehe idealtypisch jeweils zur Hälfte teilhaben, und ist keine Steuervergünstigung, 
sondern eine gesetzgeberische Antwort auf den wirtschaftlichen Sachverhalt der ehelichen Le-
bensgemeinschaft.13 Die Zusammenveranlagung von Ehegatten ist in der Regel günstiger, wenn 

                                     

8 BGBl. I 2022, 2560. 

9 Siehe die Gesetzesbegründung des EWPBG, BT-Drs. 20/4683, S. 54, siehe auch S. 60, 93. Das EWPBG enthält 
daher Regelungen, die die Besteuerung der Entlastungen vorbereiten und absichern sollen; dazu und zur Bedeu-
tung im Hinblick auf den gleichheitsgerechten Vollzug der Steuerpflichten bzw. zur Vermeidung eines Voll-
zugsdefizits siehe die Ausarbeitung WD 4 - 3000 - 114/22 (Fußnote 7). 

10 BGBl. I 2022, 2512. 

11 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31.5.2023, S. 15 („Regierung verzichtet auf Besteuerung der Preisbrem-
sen“). 

12 Siehe dazu die Ausarbeitung WD 4 - 3000 - 114/22 (Fußnote 7). 

13 Kulosa, in: Schmidt, EStG, 42. Aufl. 2023, § 26b Rn. 1; Loschelder, in: Schmidt, EStG, 42. Aufl. 2023, § 32a Rn. 
9 f.; Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, Rn. 3.163 f, dort auch zur verfassungsrechtlichen Diskus-
sion um das Ehegattensplitting. 
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die Einkommen der Ehegatten unterschiedlich hoch sind und die Hälfte des gemeinsamen Ein-
kommens innerhalb der Progressionszone liegt. In bestimmten Konstellationen kann allerdings 
auch die Einzelveranlagung günstiger sein.14 Ist die Zusammenveranlagung nicht gewünscht, 
kann jeder Ehegatte die Einzelveranlagung beantragen.15 Der Gesamteffekt des Splittings beträgt 
rund 23,3 Mrd. Euro (2022) bei rund 13,4 Mio. Fällen von Zusammenveranlagungen.16 

5. Vorgaben des Art. 6 Abs. 1 GG für die Einkommensbesteuerung von Ehegatten 

Nach Art. 6 Abs. 1 GG stehen Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ord-
nung. Art. 6 Abs. 1 GG gebietet als verbindliche Wertentscheidung für den gesamten Bereich des 
Ehe und Familie betreffenden privaten und öffentlichen Rechts einen besonderen Schutz durch 
die staatliche Ordnung.17 Aus Art. 6 Abs. 1 GG ergibt sich einerseits ein Benachteiligungsverbot 
(als Konkretisierung des allgemeinen Gleichheitssatzes) und andererseits ein Förderungsgebot. 

5.1. Förderungsgebot 

Art. 6 Abs. 1 GG lässt sich eine allgemeine Pflicht des Staates zur Förderung der Familie durch 
geeignete Maßnahmen entnehmen. Für Art und Umfang der Umsetzung dieses Verfassungsgebots 
steht dem Gesetzgeber Gestaltungsfreiheit zu; konkrete Ansprüche auf bestimmte staatliche Leis-
tungen können aus dem Förderungsgebot des Art. 6 Abs. 1 GG daher nicht hergeleitet werden.18 
Das Förderungsgebot hat daher keine praktische Bedeutung im Steuerrecht, da sich konkrete An-
sprüche auf bestimmte Sozialzwecknormen daraus nicht ableiten lassen.19 

5.2. Benachteiligungsverbot (in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG) 

Verfassungsrechtlicher Maßstab für die Ungleichbehandlung von Ehen und nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften ist Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG.20 Dabei wird die dem Gesetzgeber 
nach dem allgemeinen Gleichheitssatz zustehende Gestaltungsfreiheit durch Art. 6 Abs. 1 GG be-
schränkt; Verheiratete dürfen nicht deswegen, weil sie verheiratet sind, benachteiligt werden.21 

                                     

14 Dazu Kulosa, in: Schmidt, EStG, 42. Aufl. 2023, § 26 Rn. 2. 

15 Kulosa, in: Schmidt, EStG, 42. Aufl. 2023, § 26b Rn. 1. 

16 BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2023, S. 44. 

17 So BVerfG, Urteil vom 12.2.2003, 1 BvR 624/01. 

18 So BVerfG, Urteil vom 12.2.2003, 1 BvR 624/01. 

19 Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, Rn. 3.162. 

20 BVerfG, Urteil vom 12.2.2003, 1 BvR 624/01, BVerfGE 107, 205; BVerfG, Beschluss vom 16.6.1987, 1 BvL 4/84, 
BVerfGE 75, 382 Rn. 42. 

21 So BVerfG, Beschluss vom 16.6.1987, 1 BvL 4/84, BVerfGE 75, 382 Rn. 42. 
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Der Gesetzgeber darf die Ehe gegenüber anderen Lebensgemeinschaften bei der Gewährung recht-
licher Vorteile also nicht benachteiligen.22 Art. 6 Abs. 1 GG wird beeinträchtigt, wenn rechtliche 
Nachteile gerade an Ehe und/oder Familie geknüpft werden.23 An einem Nachteil fehlt es aller-
dings, wenn die gesetzliche Regelung sich bei einer Gesamtbetrachtung für Ehegatten vorteilhaft 
oder „ehe-neutral“ auswirkt.24 Eine „punktuelle gesetzliche Benachteiligung“ wird hingenom-
men, wenn die gesetzliche Regelung „im Ganzen“ betrachtet keine Schlechterstellung von Ehe-
leuten bewirkt.25 Dem Gesetzgeber ist es also auch unter Beachtung des Art. 6 Abs. 1 GG nicht 
schlechthin und in jeder Beziehung verwehrt, die nichteheliche Lebensgemeinschaft besser zu 
behandeln als die Ehe.26 

5.3. Hier: Ungleichbehandlung in Abhängigkeit von der Zusammenveranlagung 

In der eingangs geschilderten Fallkonstellation (siehe 1.) wird die Entlastung nach der Dezember-
Soforthilfe bei einzeln veranlagten Steuerpflichtigen nicht versteuert, während sie bei verheirate-
ten und zusammen veranlagten Steuerpflichtigen besteuert wird, auch wenn in beiden Fällen 
insgesamt gleich hohe Einkommen erzielt werden. Darin liegt eine Ungleichbehandlung infolge 
der Zusammenveranlagung. Nach der Rechtsprechung des BVerfG fällt die Intensität der Recht-
fertigungsprüfung umso höher aus, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzie-
rung anknüpft, für den Einzelnen verfügbar sind.27 Das Differenzierungskriterium, das für die Be-
nachteiligung entscheidend ist, ist hier jedoch nicht allein die Ehe, sondern die Wahl zur 
Zusammenveranlagung. Diese ist jedoch durch jeden der Ehegatten vermeidbar (siehe 4.). Damit 
liegt der Eintritt der Benachteiligung in den Händen der betroffenen Ehegatten, was zu einer 
niedrigeren Prüfungsintensität führt (zu den Folgen siehe nachfolgend 6.3.). 

6. Rechtfertigung der Ungleichbehandlung bei der Besteuerung der Dezember-Soforthilfe 

6.1.  „Ehe-neutrale“ Ungleichbehandlung von Ehegatten zulässig 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist eine Andersbehandlung von Ehegatten gegenüber Ledi-
gen mit Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar, soweit diese Regelung ihren Grund in der durch die eheliche 

                                     

22 BVerfG, Urteil vom 12.2.2003, 1 BvR 624/01, BVerfGE 107, 205; siehe auch BVerfG, Beschluss vom 3.6.1987, 1 
BvL 5/81, BVerfGE 75, 361; BFH, Urteil vom 26.3.2009, VI R 59/08, DStR 2009, 1087 unter Hinweis auf die stän-
dige Rechtsprechung des BVerfG; Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, Rn. 3.166. 

23 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 17. Auflage 2022, Art. 6 Rn. 15. 

24 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 17. Auflage 2022, Art. 6 Rn. 15. 

25 So Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, Rn. 3.166. 

26 BSG, Urteil vom 10.3.1993, 14b REg 2/92, NJW 1993, 3346. 

27 Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 17. Auflage 2022, Art. 3 Rn. 25. 
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Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft gekennzeichneten besonderen Situation von Ehegatten 
hat.28 Dazu das BVerfG: 

  „Eine steuerliche Schlechterstellung von Ehegatten ist insbesondere hinzunehmen, wenn die 
allgemeine Tendenz des Gesetzes auf Gleichbehandlung ausgeht und die Ehegatten teilweise 
begünstigt, teilweise benachteiligt werden, die gesetzliche Regelung im ganzen sich aber vor-
teilhaft oder "ehe-neutral" auswirkt (…).“29 

Eine vom BVerfG gebilligte Benachteiligung (auf nichtsteuerlichem Gebiet) lag zum Beispiel da-
rin, dass ein lediger und alleinlebender Arbeitsloser beim Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen die volle Arbeitslosenhilfe erhielt, während der in ehelicher Gemeinschaft lebende Ar-
beitslose sich hingegen Einkommen seines Ehegatten anrechnen lassen musste mit der Folge, 
dass er keine oder eine geringere Arbeitslosenhilfe als der Ledige unter sonst gleichen Umstän-
den erhielt. Dazu das BVerfG: 

  „Verfassungsrechtlich ist nichts dagegen einzuwenden, daß bei bestimmten Konstellationen 
ein lediger Arbeitsloser höhere Arbeitslosenhilfe bezieht, als Eheleute pro Kopf zur Verfü-
gung haben. Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die in Betracht zu ziehende Differenzie-
rung ist nicht die Ehe, sondern die gemeinsame Haushalts- und Wirtschaftsführung zusam-
menlebender Ehegatten. Ohne damit die Ehe zu diskriminieren, kann der Gesetzgeber die 
Konsequenz aus der Erfahrung des täglichen Lebens ziehen, daß in einer Haushaltsgemein-
schaft umfassend "aus einem Topf" gewirtschaftet wird mit der Folge, daß zwei zusammenle-
bende Ehegatten einen finanziellen Mindestbedarf haben, der unter dem Doppelten des Be-
darfs eines Alleinwirtschaftenden liegt.“30 

Das Bundessozialgericht hat diese Rechtsprechung des BVerfG auf die folgende Formel gebracht: 

  „(…) Verheiratete [dürfen] nicht allein deshalb, weil sie verheiratet sind, weniger erhalten 
(…) als Ledige; das heißt nicht, daß sie immer und in jedem Zusammenhang mehr oder min-
dest gleich viel erhalten müßten wie Ledige (…).“31 

Nach diesen Maßstäben könnte die hier bestehende Ungleichbehandlung (siehe 5.3.) bereits „ehe-
neutral“ sein. Denn sie knüpft nicht an die Ehe als solche an, sondern an die gemeinsame Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Ehegatten, die der Zusammenveranlagung zugrunde liegt und 
die auch den Wohnbereich betrifft (siehe 4.). Die Ungleichbehandlung ist insofern eine konse-

                                     

28 So BVerfG, Beschluss vom 3.6.1987, 1 BvL 5/81, BVerfGE 75, 361. 

29 BVerfG, Beschluss vom 3.6.1987, 1 BvL 5/81, BVerfGE 75, 361. 

30 BVerfG, Beschluss vom 16.6.1987, 1 BvL 4/84, BVerfGE 75, 382 Rn. 47. 

31 BSG, Urteil vom 10.3.1993, 14b REg 2/92, NJW 1993, 3346 (dort auch zu Beispielen einer zulässigen Benachtei-
ligung in Sozial- und Steuerrecht). 
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quente Folge der Zusammenveranlagung, nachdem sich der Gesetzgeber für einen sozialen Aus-
gleich durch die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe als (fiktive) Einkünfte nach dem EStG 
(siehe 2.) entschieden hat.32 

6.2. Punktuelle Benachteiligung von Ehegatten bei vorteilhafter Gesamtbetrachtung zulässig 

Eine verfassungswidrige Benachteiligung von Ehegatten liegt auch nicht vor, wenn die gesetzli-
che Regelung zwar eine punktuelle Benachteiligung von Ehegatten bewirkt, sich aber bei einer 
Gesamtbetrachtung vorteilhaft auswirkt.33 Das BVerfG formuliert dies so: 

  „Eine punktuelle gesetzliche Benachteiligung ist allerdings hinzunehmen, wenn die allge-
meine Tendenz des Gesetzes auf Ausgleich familiärer Belastungen abzielt, dabei Eheleute 
teilweise begünstigt und teilweise benachteiligt, die gesetzliche Regelung im Ganzen betrach-
tet aber keine Schlechterstellung von Eheleuten bewirkt.“34 

Mit dieser Begründung hat das BVerfG zum Beispiel eine punktuelle Schlechterstellung in Bezug 
auf die Mitversicherung eines Kindes verheirateter Eltern in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gerechtfertigt, weil das System der Familienmitversicherung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung generell rechtliche Vorteile vorsieht, die nur für den Fall der Ehe gelten und in Mil-
lionen von Fällen auch zur Anwendung kommen.35 Die gleiche Begründung zieht der BFH unter 
Hinweis auf die Rechtsprechung des BVerfG heran, zum Beispiel wenn Ehegatten bei der Gel-
tendmachung außergewöhnlicher Belastungen benachteiligt werden, weil die zumutbare Belas-
tung auch bei einer getrennten Veranlagung auf der Grundlage des Gesamtbetrags der Einkünfte 
beider Ehegatten berechnet wird. Dazu der BFH: 

  „Indessen ist diese punktuelle gesetzliche Benachteiligung hinzunehmen, weil die gesetzli-
che Regelung im Ganzen betrachtet keine Schlechterstellung von Eheleuten bewirkt. (…) 
Diese rechtliche Behandlung der Eheleute als Wirtschaftsgemeinschaft wirkt sich insgesamt 
zu ihren Gunsten aus, wobei die Nachteile gegenüber Unverheirateten ausschließlich darauf 
beruhen, dass das Gesetz Eheleute gemäß dem aus Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitenden Gebot der 
Folgerichtigkeit (…) eben nicht als Einzelne betrachtet.“36 

Eine verfassungswidrige Benachteiligung dürfte nach diesen Maßstäben nicht vorliegen, weil die 
mögliche Benachteiligung von Ehegatten im Rahmen der Besteuerung der Dezember-Soforthilfe 
bei einer Gesamtbetrachtung der Besteuerung von Ehegatten nicht ins Gewicht fällt. Zwar kann 
sich in bestimmten Konstellationen bereits aufgrund der Neuregelung des Solidaritätszuschlags 

                                     

32 Ähnlich auch Horstmann, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, 166. EL Februar 2023, EStG, § 124 Rn. 9. 

33 Hey, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl. 2021, Rn. 3.166; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bun-
desrepublik Deutschland. 17. Auflage 2022, Art. 6 Rn. 15. 

34 BVerfG, Urteil vom 12.2.2003, 1 BvR 624/01, BVerfGE 107, 205; siehe auch BVerfG, Beschluss vom 3.6.1987, 1 
BvL 5/81, BVerfGE 75, 361. 

35 BVerfG, Urteil vom 12.2.2003, 1 BvR 624/01, BVerfGE 107, 205. 

36 BFH, Urteil vom 26.3.2009, VI R 59/08, DStR 2009, 1087. 
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und zusätzlich durch die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe nach gleichen Kriterien (siehe 2.) 
eine Benachteiligung der Ehegatten bei Zusammenveranlagung gegenüber der Einzelveranlagung 
ergeben.37 Dies gilt allerdings nur in ganz bestimmten Konstellationen. So entsteht der größtmög-
liche Nachteil, wenn ein Ehegatte über ein Einkommen von 65.000 Euro verfügt, so dass er bei 
Einzelveranlagung den Entlastungsbetrag noch steuerfrei beziehen kann. Dann ergibt sich ein 
Nachteil durch Zusammenveranlagung nur, wenn das Einkommen des anderen Ehegatten zwi-
schen 75.000 Euro und 335.000 Euro liegt.38 Dies betrifft folglich Fälle, in denen das zu versteu-
ernde Einkommen beider Ehegatten zusammen zwischen 140.000 Euro und 400.000 Euro liegt. 
Dies sind indes weniger als 5 % aller Splittingfälle.39 Innerhalb dieser Gruppe sind zudem nur 
solche Ehepaare betroffen, bei denen der Vorteil aus der Dezember-Soforthilfe bei demjenigen 
Ehepartner anfällt, der über das geringere zu versteuernde Einkommen verfügt.40 Darüber hinaus 
kommt es in dieser Gruppe gerade auf eine bestimmte Einkommensverteilung zwischen den Ehe-
gatten an, damit überhaupt ein Nachteil durch Zusammenveranlagung entsteht.41 Im Ergebnis 
dürfte daher nur ein sehr niedriger Bruchteil aller steuerpflichtigen Ehepaare (wohl deutlich un-
ter 5 %) betroffen sein. In diesen Fällen ist zudem die absolute Höhe der Nachteile aufgrund der 
Besteuerung der Dezember-Soforthilfe relativ gering. Denn es handelt sich lediglich um eine Ent-
lastung für einen Monat.42  

                                     

37 Siehe die Berechnungen bei Broer, DStZ 2023, 42, 44 ff. 

38 Broer, DStZ 2023, 42, 47. 

39 In 4,9 % aller Splittingverfahren liegt das zu versteuernde Einkommen der Ehegatten zwischen 140.000 Euro 
und 521.066 Euro, siehe BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2023, S. 48. 

40 Zweifelhaft ist die Annahme, Ehegatten könnten die Besteuerung der Entlastungen dadurch gestalten und ggf. 
vermeiden, dass sie die monatliche Abschlagszahlung wahlweise vom Konto desjenigen Ehegatten abführen, 
der über ein Einkommen unterhalb der Besteuerungsgrenze verfügt, weil dann der Gasversorger den Entlas-
tungsbetrag auf dieses Konto zahlen werde (siehe dazu Broer, DStZ 2023, 42, 44). § 123 EStG legt die subjektive 
Steuerpflicht nicht ausdrücklich fest, bezieht sich aber auf Erdgaslieferungen an Letztverbraucher nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 EWSG. Letztverbraucher sind gemäß § 1 Abs. 2 EWSG i.V.m. § 3 Nr. 25 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen. Letztverbraucher 
ist demnach jeder, der Energie ausschließlich zum eigenen Verbrauch erwirbt und nicht weiterleitet; der Ver-
mieter ist daher nicht Letztverbraucher (siehe Boesche, in: Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, 
Band 1, EnWG § 3 Rn. 149; Theobald, in: Theobald/Kühling, Energierecht, 119. EL Februar 2023, EnWG § 3 
Rn. 208). Der nach § 123 EStG Steuerpflichtige ist also nicht zwingend mit demjenigen identisch, der Vertrags-
partner des Lieferanten ist bzw. die Entlastung erhält, insbesondere bei Vermietung. Dann kommt es allerdings 
auf die Weitergabe im Mietverhältnis an. Und bei direktem Bezug zum Eigenverbrauch dürfte es auf das Ver-
tragsverhältnis zum Versorger ankommen („kaufen“). Dies entspricht auch praktischen Bedürfnissen zur Durch-
führung des ESWG und der §§ 123 ff. EStG. 

41 Siehe Broer, DStZ 2023, 42, 46 für die Konstellation eines gemeinsamen zu versteuernden Einkommens in Höhe 
von 200.000 Euro. 

42 Bei einer angenommenen Entlastung in Höhe von 2.016 Euro und einer unterstellten Besteuerung dieser Entlas-
tung aus der Gaspreisbremse 2023 (die Besteuerung ist noch nicht beschlossen, siehe 3.) soll der Nachteil bei 
maximal 896 Euro jährlich liegen, siehe Broer, DStZ 2023, 42, 46 f. Bei der nur einen Monat umfassenden De-
zember-Soforthilfe ist der Umfang der Entlastung und der damit verbundene steuerliche Nachteil deutlich nied-
riger. 
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Im Ergebnis wird es in einzelnen Konstellationen, die in der Rechtswirklichkeit durchaus vor-
kommen, aufgrund der Besteuerung der Dezember-Soforthilfe bei Zusammenveranlagung zu 
leichten steuerlichen Nachteilen gegenüber der Einzelveranlagung kommen. Nach der vom 
BVerfG angestellten Gesamtbetrachtung stellt sich die vom Gesetzgeber angebotene Zusammen-
veranlagung von Ehegatten in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle jedoch günstiger dar als die 
Einzelveranlagung,43 auch unter Berücksichtigung der Besteuerung der Dezember-Soforthilfe.44 
Im Ergebnis dürfte daher keine relevante ehebedingte Benachteiligung und daher kein Verstoß 
gegen Art. 6 Abs. 1 GG vorliegen. 

6.3. Jedenfalls kein Verstoß wegen Wahlrechts der Ehegatten 

Im Übrigen ist für die verfassungsrechtliche Beurteilung zu berücksichtigen, dass die Ehegatten 
eine Wahl zwischen Einzel- und Zusammenveranlagung haben (siehe 4.). Jeder Ehegatte kann da-
her bei Zusammenveranlagung drohende Nachteile durch die Wahl zur Einzelveranlagung ver-
meiden. Bei der Bestimmung des Prüfungsmaßstabs für die Rechtfertigung einer Ungleichbe-
handlung ist von Bedeutung, ob die Betroffenen die Anwendung der eine Ungleichbehandlung 
auslösenden Regelung durch Gebrauchmachen von einer Wahlmöglichkeit beeinflussen oder gar 
ausschließen können.45 Letzteres ist hier durch Wahl der Einzelveranlagung der Fall. (Auch) We-
gen dieser Wahlmöglichkeit verstößt die Benachteiligung der Ehegatten im Hinblick auf die Be-
steuerung der Entlastungen nicht gegen Art. 6 Abs. 1 GG.46 

6.4. Ergebnis 

Die Besteuerung der Dezember-Soforthilfe verstößt nicht gegen Art. 6 Abs. 1 GG.47 Eine verfas-
sungsrechtlich unzulässige Benachteiligung der Ehe dürfte bereits deshalb nicht vorliegen, weil 
die Benachteiligung weder ehebedingt noch bei einer Gesamtbetrachtung relevant sein dürfte. Je-
denfalls wird sie aber durch das Wahlrecht zur Zusammen- oder Einzelveranlagung vermieden. 
Der Gesetzgeber war daher bei der Schaffung der §§ 123 ff. EStG von Verfassungs wegen auch 
nicht zur Einführung einer entsprechenden Ausnahme für Ehegatten verpflichtet. 

*** 

                                     

43 Siehe zur Durchschnittsbelastung bei einem zu versteuernden Einkommen von 10.000 Euro bis zu 150.000 Euro 
im Vergleich Einzelveranlagung / Splittingverfahren etwa BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2023, S. 36. 

44 Darauf stellt offenbar auch Horstmann, DStR 2023, 481 Fußnote 23 ab.  

45 BVerfG, Beschluss vom 21.7.2022, 1 BvR 469/20 u.a., NJW 2022, 2904 Rn. 157 (zu einer Ungleichbehandlung im 
Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 2 GG). 

46 Siehe Horstmann, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, 166. EL Februar 2023, EStG, § 124 Rn. 9. 

47 So im Ergebnis auch Horstmann, in: Brandis/Heuermann, Ertragsteuerrecht, 166. EL Februar 2023, EStG, § 124 
Rn. 9; a.A. Broer, DStZ 2023, 42, 47 (allerdings ohne Auseinandersetzung mit der neueren Rechtsprechung des 
BVerfG). Nicht erwähnt wird das Thema bei Oertel in: Kirchhof/Seer, Einkommensteuergesetz, 22. Aufl. 2023, 
§§ 123-126 Rn. 1 ff.; Weber-Grellet, in: Schmidt, EStG, 42. Aufl. 2023, §§ 123 ff. 
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